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ANFRAGE 

der Abgeo!rldneten Dr. BLENK 

und Genossen 

-

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend die "österreichische Zentralstelle für ausländisches 

Bildungsvlesen" 

Im Bundesvoranschlag für das Jahr 1979 ist im Kapitel 14 

(Wissenschaft und Forschung) unter der Nr. 7679/910 die 

"österreichische Zentralstelle für ausländisches Bildungs­

wesen" angeführt. Offensichtlich handelt es stch hier um 

eine geplante Einrichtung im Wissenschaftsministerium, die 

zukünftig die Prüfung der Anrechenbarkeit von ausländischen 

Reifezeugnissen für österreich zentral durchführen soll. 

Die Anrechnung von ausländischen Reifezeugnissen wird der­

zeit von den Universitäten selbst im autonomen Wirkungsbe­

reich geprüft; dies erfolgt unbürokratisch und ohne großen 

V~rwaltungsaufwand. Für eine Zentralprüfungseinrichtung beim 

Ministerium, wie sie off~nsichtlichins Auge gefaßt ist, 

müßte aber erst die gesetzliche Grundlage durch eine Novellierung 

des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes geschaffen werden. 

Zu einer solchen Novellierung liegt abe~ derzeit noch kein 

Entwurf vor. Die Anführung eines ,Budgetansatzes für diese 

Zentralstelle stellt eine Vorwegnahme einer gesetzgeberischen 

Entscheidung des Parlaments dar. Außerdem entbehrt eine solche 

Zentralisierung der Prüfung der Anrechenbarkeit ausländischer 

Reifezeugnisse beim Wissenschaftsministerium einer sach­

·lichen Rechtfertigung. 
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Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den 

BW1desminister für \A1issenschaft und Forschung folgende 

·Anfrage: 

. 1) Welchen Zweck verfolgt das Ministerium mit der An­

führung einer "öst.erreichischen Zentrals·telle für 

ausländischeBildungswesen" im Bundesvoranschlag 1979? 

- 2 -

2) Welche gesetzlichen Grundlagen bestehen für diese Ein­

richtung? 

3) Welche Aufgaben soll diese Zentralstelle haben? 

4) Wann ist gegebenfalls mit der Einbringung einer ent­

sprechenden Gesetzesvorlage im Parlament zu rechnen? 
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